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Amtliche Bekanntmachungen

Sanierung der Bogenbrücke Gemarkung Großkmehlen 
(Brücke	zwischen	Elsterwerdaer	Straße	in	Lindenau	und	
der	Verbindungsstraße	zur	L	63)

Nach	 erfolgter	 Ausschreibung	 steht	 nun	 die	 bauausfüh-
rende	 Firma	 fest.	Mit	 den	Bauarbeiten	wurde	 die	 Firma	
Rohr-	und	Tiefbau	GmbH	aus	Lauchhammer	beauftragt.

Die	 Sanierungsarbeiten	 sind	 mit	 einer	 Vollsperrung 
für	 die	 Fahrradfahrer	 und	 Fußgänger	 voraussichtlich	 ab	
08.08.2016	verbunden.	Bitte	nutzen	Sie	die	Brücke	über	
die	Pulsnitz	am	Schwinzweg	in	Lindenau.

Heinze
Bauamtsleiter

Beschlüsse der Sitzung der GV Kroppen vom 9.6.2016
  
Öffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Kroppen	beschließt	die	Änderung	der	
Nutzungs-	und	Entgeltordnung	für	Räumlichkeiten	der	Gemein-
de	Kroppen	im	Fachwerkhaus	und	Dorfgemeinschaftshaus	vom	
16.4.2015.
Die	 Gemeindevertretung	 Kroppen	 stimmt	 dem	 Vorschlag	 des	
Ausschusses	Bildung,	Kultur,	Sport	und	Soziales	zur	Förderung	
der	Vereine	der	Gemeinde	Kroppen	zu.
Nichtöffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Kroppen	beschließt	über	eine	Grund-
stücksangelegenheit.

Beschlüsse der Sitzung der GV Lindenau vom 13.6.2016

Öffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Lindenau	billigt	den	3.	Entwurf	des	Be-
bauungsplanes	mit	integrierter	Grünordnung		„Am	Großteich“	in	
Lindenau	(Stand	Mai	2016)	und	beschließt	die	öffentliche	Aus-
legung	gemäß	§§	13a	Abs.	2	Nr.	1,	13	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	und	
3	 Abs.	 2	 BauGB.	 Die	 Beteiligung	 der	 Behörden,	 Nachbarge-
meinden	und	sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	nach	§	13	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	in	Verbindung	mit	§§	2	Abs.	2	und	4	Abs.	2	
BauGB	zum	3.	Entwurf	 des	Bebauungsplanes	soll	 parallel	 zur	
öffentlichen	Auslegung	erfolgen.	Die	Beteiligten	werden	über	die	
Auslegung	benachrichtigt.
Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Geschäfts-
ordnung	der	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Lindenau.
Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Einstellung	
der	 Zahlung	 von	 Betriebskostenzuschüssen	 an	 Vereine,	 rück-
wirkend	ab	dem	1.1.2016.	Die	Gemeinde	 fördert	 zukünftig	auf	
Antrag	 und	 in	 Abhängigkeit	 von	 der	 jeweiligen	 Haushaltslage	
Einzelmaßnahmen	im	investiven	Bereich.
Nichtöffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	über	eine	Grund-
stücksangelegenheit.
Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Aufhebung	
eines	Beschlusses	über	eine	Grundstücksangelegenheit.
Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Aufhebung	
eines	Beschlusses	über	die	Vergabe	von	Planungsleistungen.

Beschlüsse der Sitzung der SVV Ortrand vom 16.6.2016

Öffentlicher Teil
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 den	 1.	
Nachtrag	zum	Stellenplan	2016	für	das	Haushaltsjahr	2016.
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 die	 Ab-

wägung	 zu	 den	 eingegangenen	 Stellungnahmen	 gemäß	 §	 1	
Abs.	7	i.V.	mit	§	3	Abs.	2	Satz	4	BauGB	(s.	Anlage)	im	Rahmen	
der	Beteiligung	des	Verfahrens	zum	Bebauungsplan	Nr.	1/2015	
„Sondergebiet	an	der	Großenhainer	Straße“	in	Ortrand.
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	
1.	 den	 Bebauungsplan	 Nr.	 1/2015	 „Sondergebiet	 Großenhai-

ner	Straße“	 bestehend	aus	der	Planzeichnung	 (Teil	A)	 und	
dem	Textteil	(Teil	B)	gemäß	§	3	Kommunalverfassung	Bran-
denburg	und	§	10	Abs.	1	Baugesetzbuch	in	der	vorliegenden	
Fassung	Mai	2016	als	Satzung.

2.	 Die	 Begründung	 zum	 Bebauungsplan	 Nr.	 1/2015	 „Sonder-
gebiet	an	der	Großenhainer	Straße“	wird	in	der	vorliegenden	
Fassung	Mai	2016	gebilligt.

3.	 Der	 Amtsdirektor	 wird	 beauftragt,	 den	 Bebauungsplan	 bei	
der	 höheren	 Verwaltungsbehörde	 zur	 Genehmigung	 einzu-
reichen	und	nach	erteilter	Genehmigung	ortsüblich	bekannt	
zu	machen.

Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	2.	Än-
derung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	für	das	„Gewerbegebiet	Bur-
kersdorf“	an	der	Umgehungsstraße	nach	Kroppen	als	Satzung.
Die	Änderung	bezieht	 sich	auf	 die	Streichung	des	Absatzes	3	
der	Textfestsetzungen	(Teil	B	der	Satzung).		Die	textlichen	Fest-
setzungen	 sowie	 die	 Festsetzung	 -	 offene	 Bauweise	 -	 in	 der	
Nutzungsschablone	des	Bebauungsplan	Nr.	3	des	Gewerbege-
bietes	Burkersdorf	werden	im	Hinblick	auf	die	vorgeschriebene	
Bauweise	geändert.
Im	bestehenden	Bebauungsplan	 sind	die	nachfolgenden	Fest-
setzungen	zu	streichen:
-	„I.	3	Bauweise	(§	9	Abs.	1	Nr.	2	BauGB);	Es	gilt	die	offene	Bau-
weise	gemäß	§	22	Abs.2	BauNVO.“
Nutzungsschablone	„o“.
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt:
1.		In	 Ortrand	 soll	 der	 Bebauungsplan	 Nr.	 3	 „Gewerbegebiet	

Burkersdorf“	im	einfachen	Verfahren	nach	§	13	BauGB	geän-
dert	werden.	Das	Plangebiet	ist	im	Anhang	dargestellt.	Bisher	
wurden	zwei	Änderungen	durchgeführt.	

2.	 Der	 Entwurf	 des	 Bebauungsplanes	 Nr.	 3	 „Gewerbegebiet	
Burkersdorf“	 für	das	 im	Anhang	dargestellte	Gebiet	und	der	
Entwurf	 der	 Begründung	 dazu	 werden	 in	 der	 vorliegenden	
Fassung	vom	Mai	2016	gebilligt.

3.		Dieser	Entwurf	des	Bebauungsplanes	nebst	Begründung	ist	
nach	§	3	Abs.	2	BauGB	öffentlich	auszulegen	und	die	Träger	
öffentlicher	Belange	sind	um	eine	Stellungnahme	zu	bitten.

Nichtöffentlicher Teil
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	Verga-
be	der	Malerarbeiten	 für	 drei	Klassenräume	 im	Obergeschoss	
des	 Schulgebäudes	 	 an	 die	 Firma	Malerwerkstatt	 Fiedler	 aus	
Tettau.
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	Ver-
gabe	der	Malerarbeiten	für	den	Flur	im	Obergeschoss	des	Schul-
gebäudes		an	die	Firma	Malerwerkstatt	Fiedler	aus	Tettau.	
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	Ver-
gabe	der		Bodenbelagsarbeiten	für	einen	Klassenraum	im	Ober-
geschoss	des	Schulgebäudes		an	die	Firma	Großenhainer	Aus-
bau	GmbH.
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	Ver-
gabe	der	Tiefbauarbeiten	 für	den	Bolzplatz	auf	dem	Spielplatz	
der	 Kita	 „Regenbogen“	 in	 Ortrand	 	 an	 die	 Firma	 Rubin	 aus	
Lauchhammer.
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	Ver-
gabe	von	fugenlosen	Fallschutzbelagsarbeiten	für	den	Bolzplatz		
auf	dem	Spielplatz	der	Kita	„Regenbogen“	an	die	Firma	BECO	
Berrmüller	&	Co	KG	aus	Nürnberg	
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	den	Ab-
schluss	eines	Maklervertrages.

Beschluss der Sitzung des Amtsausschusses vom 23.6.2016

Öffentlicher Teil
Der	 Amtsausschuss	 des	 Amtes	 Ortrand	 beschließt,	 von	 der	
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Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb	 der	Sprechzeiten	 können	 unverbindlich	 telefo-
nische	Anfragen	gestellt	werden.

Herr Faustmann Tel: 035755 51304
  Fax: 035755 51303
Frau Döring Tel: 035755 50944

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Landesregierung	Brandenburg	zu	 fordern,	die	zurzeit	 geplante	
Kreis-	 und	 Gemeindegebietsreform	 erst	 durchzuführen,	 wenn	
nach	notwendigen	Korrekturen	nachweislich	dokumentiert	wer-
den	 kann,	 dass	 Verwaltungsaufgaben	 vereinfacht,	 Kosten	 ge-
spart	und	gleichzeitig	die	Bürgernähe	erhalten	bleibt	bzw.	ver-
bessert	wird.	Weiterhin	protestieren	wir	gegen	die	angedachte	
bevorzugte	Förderung	von	Oberzentren.

Beschluss der nichtöffentlichen Sondersitzung der Gemein-
devertretung Kroppen am 24.6.2016

Die	Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 die	 Vergabe	 von	
Planungsleistungen	zur	Aktualisierung	der	Klarstellungs-	und	Er-
gänzungssatzung	an	das	Planungsbüro	Wolff	aus	Cottbus.	Ziel	
ist	die	Standortfindung	neuer	Wohnbauflächen	und	deren	Ent-
wicklung	im	geeigneten	Verfahren.	

Beschlüsse der Sitzung der Gemeindevertretung Groß-
kmehlen vom 30.6.2016
  
Nichtöffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	über	drei	Per-
sonalangelegenheiten.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Vergabe	
der	Bauhauptleistung	 -	Los	1	 -	 für	den	Umbau/Modernisierung	
der	Toiletten	im	Hort	der	Kita	„Sonnenschein“	an	die	Firma	PS	
Ausbau	Sähring.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Vergabe	
der	Heizungs-	und	Sanitärarbeiten	-	Los	2	-	für	den	Umbau/Mo-
dernisierung	der	Toiletten	 im	Hort	 der	Kita	 „Sonnenschein“	 an	
die	Firma	Tänzer	GmbH	aus	Kleinkmehlen.
Die	 Gemeindevertretung	 Grokmehlen	 beschließt	 die	 Vergabe	
der	Elektroinstallationsarbeiten	-	Los	3	-	für	den	Umbau/Moderni-
sierung	der	Toiletten	im	Hort	der	Kita	„Sonnenschein“	an	die	Fir-
ma	Elektroinstallation	Roland	Mittag	GmbH	aus	Großkmehlen.	
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Vergabe	
der	Tischlerarbeiten	-	Los	4	-	für	den	Umbau/Modernisierung	der	
Toiletten	im	Hort	der	Kita	„Sonnenschein“	an	die	Firma	Tischlerei	
Jurisch	aus	Frauendorf.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Vergabe	
der	Fliesenlegerarbeiten	-	Los	5	-	 für	den	Umbau/	Modernisie-
rung	der	Toiletten	im	Hort	der	Kita	„Sonnenschein“	an	die	Firma	
Fliesenleger	Sandro	Zilm	aus	Kroppen.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Vergabe	
der	Malerarbeiten	-	Los	6	-	für	den	Umbau/Modernisierung	der	
Toiletten	 im	Hort	der	Kita	 „Sonnenschein“	an	die	Firma	Maler-
werkstatt	Fiedler	in	Tettau.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Ermäch-
tigung	der	Amtsverwaltung	Ortrand	zur	Beauftragung	der	Bau-
firma	 für	 die	 Sanierungsarbeiten	 der	 Bogenbrücke	 aus	 dem	
Hilfsprogramm	Hochwasser	Infra	2013.
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Änderung	
der	Vereinbarung	mit	dem	Landesbetrieb	Straßenwesen	Cottbus	
im	Zusammenhang	mit	dem	Radwegebau	zwischen	Klein-	und	
Großkmehlen.		
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Ermäch-
tigung	der	Amtsverwaltung	Ortrand	zur	Beauftragung	der	Bau-
firma	für	die	Errichtung	eines	Radweges	an	der	L	59	zwischen	
Klein-	und	Großkmehlen.	
Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt	die	Ermächti-
gung	der	Amtsverwaltung	Ortrand	zur	Beauftragung	der	Baufir-
ma	für	die	Erneuerung	des	Durchlasses	in	Höhe	der	Diakonie	an	
der	L	59	(Elsterwerdaer	Straße)	in	Kleinkmehlen.
                                                                                                                                                                                   
Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 für das „Gewerbe-
gebiet Burkersdorf“ an der Umgehungsstraße nach Krop-
pen als Satzung

Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	hat	 in	 ihrer	öffentli-

chen	Sitzung	am	16.6.2016	folgenden	Beschluss	gefasst:
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	2.	Än-
derung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	für	das	„Gewerbegebiet	Bur-
kersdorf“	an	der	Umgehungsstraße	nach	Kroppen	als	Satzung.	
Die	Änderung	bezieht	 sich	auf	 die	Streichung	des	Absatzes	3	
der	Textfestsetzungen	(Teil	B	der	Satzung).		Die	textlichen	Fest-
setzungen	 sowie	 die	 Festsetzung	 -	 offene	 Bauweise	 -	 in	 der	
Nutzungsschablone	des	Bebauungsplan	Nr.	3	des	Gewerbege-
bietes	Burkersdorf	werden	im	Hinblick	auf	die	vorgeschriebene	
Bauweise	geändert.
Im	bestehenden	Bebauungsplan	 sind	die	nachfolgenden	Fest-
setzungen	zu	streichen:
-	„I.	3	Bauweise	(§	9	Abs.	1	Nr.	2	BauGB);	Es	gilt	die	offene	Bau-
weise	gemäß	§	22	Abs.2	BauNVO.“
Nutzungsschablone	„o“.

Dieser	Beschluss	wird	hiermit	gemäß	§	10	Abs.	3	des	Bauge-
setzbuches	(BauGB)	ortsüblich	bekannt	gemacht.
Mit	 dieser	 Bekanntmachung	 tritt	 die	 2.	 Änderung	 des	 Bebau-
ungsplanes	Nr.	 3	 für	 das	 „Gewerbegebiet	Burkersdorf“	 an	 der	
Umgehungsstraße	nach	Kroppen	als	Satzung	in	Kraft.
Eine	Verletzung	der	in	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1-3	BauGB	be-
zeichneten	beachtlichen	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	eine	
unter	 Berücksichtigung	 des	 §	 214	 Abs.	 2	 BauGB	 beachtliche	
Verletzung	 der	 Vorschriften	 über	 das	 Verhältnis	 der	 Satzung	
und	 des	 Flächennutzungsplanes	 und	 nach	 §	 214	Abs.	 3	Satz	
2	 BauGB	 beachtliche	 Mängel	 des	 Abwägungsvorganges	 sind	
unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	 innerhalb	eines	Jahres	seit	dieser	
Bekanntmachung	 schriftlich	 gegenüber	 der	 Gemeinde	 geltend	
gemacht	worden	sind.	Dabei	ist	der	Sachverhalt,	der	die	Verlet-
zung	begründen	soll,	darzulegen	(§	215	Abs.	1	BauGB).
Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	Abs.	4
und	§	39	BauGB	über	die	 fristgemäße	Geltendmachung	etwa-
iger	Entschädigungsansprüche	für	Eingriffe	in	eine	bisher	zuläs-
sige	Nutzung	durch	diese	Satzung	und	über	das	Erlöschen	von
Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.

Kersten	Sickert,	Amtsdirektor

Pressemitteilung der LAG Elbe-Elster 
Neue Projekte können Förderung beantragen 
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Sprechzeit der Suchtberatung des 
Gesundheitsamtes Senftenberg

Ort:	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand

am 11. und 25. Januar 2016 
von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin:	Frau	Zschieschang
Tel.-Nr.	03573	/	870	4337

Beratung von Frauen für Frauen im Vereinshaus, Kirchplatz 
6 in Ortrand (Seniorenclub)

Die nächste Beratung findet am 14. Januar 2016, 9.00 – 11.00 
Uhr im Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand statt.
Frauen mit ihren Kindern	erhalten	bei	seelischer	und	körper-
licher	Misshandlung	sofort unter 03574 / 2693  Unterkunft und 
Beratung	 im	Frauen-	und	Kinderschutzhaus.	Über	diese	Tele-
fonnummer	sind	auch	Terminvereinbarungen	für	die	mobilen	Be-
ratungen	möglich.
Die	Vermittlung	in	der	Nacht	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	erfolgt	
über die Polizeiwache Lauchhammer, Tel.-Nr. 03574/7650 
oder den Notruf 110.

Sprechstunde für psychisch Kranke

ist	jeden	3.	Montag	im	Monat	von	10.00	bis	12.00	Uhr	
im	Pfarramt	in	Großkmehlen.

Ansprechpartner	ist	Frau	Stefanie	Klein,	Sozialarbeiterin	(BA),	
erreichbar	unter	der	Telefonnummer	03573/8704338.

Projekt des Horizont-Sozialwerkes 
für Integration GmbH Lauchhammer
 
Wir suchen Menschen die aktiv sein wollen! 
 
Beratungen finden am 14., 21. und 28. Januar 2016 von  
9 - 12 Uhr im Rathaussaal in Ortrand statt.
 
Wir unterstützen:	Familienbedarfsgemeinschaften,	Langzeitar-
beitslose	und	Alleinerziehende	auf	der	Suche	nach	sozialversi-
cherungspflichtiger	Beschäftigung,		Ausbildung	und	Umschulung	

Wir helfen Ihnen durch: 
-	 Kompetenzfeststellung	
-	 einen	persönlichen	Entwicklungsplan
-	 Coaching	und	Vermittlung	in	Unternehmen
-	 Trainingsarbeiten	in	unseren	Werkstätten	
-	 Bewerbungsbegleitung	
-	 Hilfe	bei	der	Lösung	von	Problemen
-		 Hilfe	zur	Selbsthilfe	
-		 Vermittlung	in	betriebliche	Praktika
-		 Vermittlung	in	Arbeit,	Ausbildung	oder	Umschulung		
-		 Persönliche	Betreuung	jeder	Teilnehmer/-innen

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Teilnahme	an	diesem	Projekt.	
Gefördert	wird	dieses	Projekt	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	
Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	Familie	aus	Mitteln	des	Euro-
päischen	Sozialfonds	und	des	Landes	Brandenburg.
 
Ansprechpartner: 
Frau	Erika	Laubig	und	Frau	Anja	Grabinski
Telefon:	03574/	46762251
E-Mail:e.laubig@horizont-sozialwerk.de
E-Mail:	a.grabinski@horizont-sozialwerk.de

Hilfe in Notfällen

In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen
benachrichtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)		7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	880
Polizei	 110
Notruf	 112
Wasserverband	Lausitz	 (03573)	8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.-	 (0355)	25357
Bereitschaft

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Ortrand im Internet

Die amtlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt des Amtes 
Ortrand können auch im Internet unter www.amt-ortrand.de 
eingesehen werden.
Ab sofort finden Sie die Rad- und Wanderwegekarte des 
Amtes Ortrand ebenfalls auf dieser Internetseite.

                                   Großes Glück  
                      kann so klein sein.

 Das Wunder des Lebens begreifen heißt,
 es selbst in den Händen zu halten.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes

	 -	 Gustav	Sauer,	Kroppen
	 -		 Hannah	Hauswald,	Ortrand
	 -		 Letty	Götze,	Ortrand
	 -		 Fritz	Emil	Schützel,	Frauendorf
	 -		 Eddin	Oskar	Grobe,	Kleinkmehlen
	 -		 Arthur	Ferdinand	Schumann,	Ortrand	
	 -		 Nele	Niese,	Lindenau
	 -		 Maja	Milena	Peglau,	Ortrand
  
		 	 Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert

Veranstaltungen im Amtsbereich 

09.01.2016	 Knutfest	in	Ortrand
	 Veranstalter:	Freiwillige	Feuerwehr	Ortrand
	 Beginn:	17.00	Uhr
16.01.2016	 Knutfest	auf	dem	Festplatz	in	Frauendorf
	 Veranstalter:	Freiwillige	Feuerwehr	Frauendorf	
	 Beginn:	17.00	Uhr
17.01.2016	 31.	Rathaustreff
	 Lichtbildervortrag	Herr	Klaus	Hauptvogel
	 „Die	Pulsnitz	zwischen	Ortrand	und	Lindenau“
	 Beginn:	15.30	Uhr
24.01.2016	 Skatturnier	in	der	Gaststätte	zur	Birke	
	 Frauendorf
30.01.2016	 Mitteldeutsches	Marionettentheatermuseum	
	 Bad	Liebenwerda
	 Symposium	um	Mariä	Lichtmess
	 „Der	Deutsche	Orden	und	Preußen“

Kinder sind der große Reichtum unseres Lebens.
Sie sind wie kleine Sonnenstrahlen, 
die täglich unseren Weg erhellen.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes
-	Leopold	Terne
-	Valentina	Lugk

Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert

Mit 26 Vorhaben von Unternehmern, Kommunen  und Verei-
nen geht die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Elbe-Elster in die 
dritte Antragsrunde im LEADER-Programm für den ländlichen 
Raum, die mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes 
Brandenburg unterstützt werden sollen. Zugleich kann ein 
Vorhaben des ländlichen Wegebaus über die GAK-Förderung 
von Bund und Land beantragt werden.  

Der	Vorstand	der	LAG	Elbe-Elster	hat	am	01.	Juli	die	dritte	Aus-
wahlrunde	 für	Projekte	durchgeführt,	die	 für	die	Antragstellung	
im	 LEADER-Programm	 zugelassen	 werden.	 Bewertet	 wurden	
die	 zum	 20.	 Mai	 2016	 fristgerecht	 eingegangenen	 34	 Vorha-
ben	mittels	der	im	März	2016	veröffentlichten	Auswahlkriterien.	
Insgesamt	 wurden	 26	 Projekte	 bestätigt,	 die	 im	 Rahmen	 des	
ausgelobten	Förderbudgets	dieser	Auswahlrunde	liegen.	Diese	
Projekte	 binden	 rund	 4,4	 Mio.	 Euro	 Fördermittel	 des	 Europä-
ischen	Fonds	für	ländliche	Entwicklung	(ELER).	Die	Träger	der	
Vorhaben	müssen	nun	bis	15.	August	2016	ihren	Förderantrag	
beim	Landesamt		für	Ländliche	Entwicklung,	Landwirtschaft	und	
Flurneuordnung	in	Luckau	einreichen.
Außerdem	 bestätigt	 wurde	 ein	 Vorhaben	 des	 ländlichen	 We-
gebaus	zwischen	den	Orten	Sonnewalde	und	Zeckerin.	Dieses	
wird	 über	 das	 GAK-Programm	 von	 Bund	 und	 Land	 gefördert.	
Auch	dieses	musste	zunächst	die	Hürde	des	Auswahlverfahrens	
nehmen,	um	eine	Förderung	beantragen	zu	können.	

Alle	Vorhaben,	die	in	dieser	Auswahlrunde	keinen	Erfolg	hatten,	
können	sich	gemeinsam	mit	neuen	Projekten	zum	kommenden	
Förderaufruf	 wieder	 bewerben.	 Die	 LAG	 Elbe-Elster	 wird	 den	
Aufruf	 zur	 vierten	 Antragsrunde	 für	 eine	 LEADER-Förderung	
zum	Ende	des	3.	Quartals	2016	bekanntmachen.

Auch	die	Bearbeitung	der	Förderanträge	gewinnt	an	Fahrt.	Ak-
tuell	 liegen	 für	14	Vorhaben	der	ersten	beiden	Auswahlrunden	
der	 LAG	Elbe-Elster	mit	 1,7	Mio.	 LEADER-Mitteln	 die	 Förder-
bescheide	vor.		

Nach	Auskunft	der	Förderbehörde	sollen	weitere	Projekte	in	den	
kommenden	Wochen	starten	können.			

Kontakt:	
Thomas	Wude	/	Sven	Guntermann

Nachruf

        
Wir	gedenken	unseren	verstorbenen	Kameraden

Rudolf Münch                und  Berthold Winzer
FFw	Frauendorf	 	FFw	Tettau

und	 versichern,	 dass	 wir	 ihnen	 ein	 ehrendes	 Andenken	
bewahren	werden.

Der	Amtsdirektor	 Die	Amtswehrführung
des Amtes Ortrand

Sprechzeiten der Suchtberatung des Gesundheits-
amtes Senftenberg

Ort:	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand

am 08. und 22. Juli  2016
von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin:	Frau	Zschieschang
Tel.-Nr.	03573	/	870	4337

Sprechstunde für psychisch Kranke
ist	jeden	3.	Montag	im	Monat	von	10.00	bis	12.00	Uhr	im	
Pfarramt	in	Großkmehlen.
Ansprechpartner	 ist	 Frau	 Cornelia	 List,	 Dipl.-Sozial-
arbeiterin	 (FH),	 erreichbar	 unter	 der	 Telefonnummer	
03573/8704338.

Beratung von Frauen für Frauen im Vereinshaus, Kirchplatz 
6 in Ortrand (Seniorenclub)

Im August 2016 findet im Vereinshaus am Kirchplatz 6 in 
Ortrand keine Beratung statt.

Frauen mit ihren Kindern	erhalten	bei	seelischer	und	körper-
licher	Misshandlung	sofort unter 03574 / 2693  Unterkunft und 
Beratung	 im	Frauen-	und	Kinderschutzhaus.	Über	diese	Tele-
fonnummer	 sind	 auch	 Terminvereinbarungen	 für	 die	 mo-bilen	
Beratungen	möglich.
Die	Vermittlung	in	der	Nacht	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	er-folgt	
über die Polizeiwache Lauchhammer, Tel.-Nr. 03574/7650 
oder den Notruf 110.

Hilfe in Notfällen
In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen
benachrichtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst   116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)		7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	 880
Polizei	 	 	 	 	 110
Notruf	 	 	 	 	 112
Wasserverband	Lausitz	 	 (03573)	 8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.-		 (0355)	 25357
Bereitschaft

Veranstaltungen im Amtsbereich 

13.-14.08.2016	 58.	 Auto-Cross	 des	MC	GV	Ortrand	 auf	 der	
Rennstrecke	am	Kutschenberg	

	 (Deutsche	Autocross	Meisterschaft	u.	ILP)

21.08.2016	 3.	 Tag	 der	 Oberlausitz	 (Gründungstag	 des	
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Verkehrsteilnehmerschulung in Frauendorf

	Die	nächste	Verkehrsteilnehmerschulung		findet	am
	Mittwoch,	den	23.8.2016, 19.00 Uhr	im	Schulungsraum
	der	Feuerwehr	in	Frauendorf	statt.

	Die	Schulung	ist	kostenlos.

Oberlausitzer	Sechsstädtebundes	1346):
	 „650	 Jahre	 Lindenau	 und	 sein	 Landschafts-

park“,	Heimatverein	 „1912“	Ortrand	und	Um-
ge-bung	 e.V.	 (Frau	 Hildegard	 Echtner/	 Herr	
Reinhard	Kißro)	

	 Treffpunkt:	Torbogen	Lindenau,	16.30	Uhr

26.-28.08.2016	 13.	 Musikfest	 des	 Schalmeienorchesters	
Tettau/Frauendorf	im	Kulturgarten	Tettau

27.08.2016	 Sommerfest	des	Feuerwehr-Traditionsvereins
	 Kleinkmehlen	 1883	 e.V.	 und	 des	 Senioren-

clubs	Kleinkmehlen	
	 Ort:	 Festplatz	 Kleinkmehlen	 (hinter	 der	 Feu-

erwehr)
	 Beginn:	14.30	Uhr

28.08.2016	 Orgelkonzert	 in	 der	 St.	 Georg	 Kirche	 Großk-
mehlen	mit	 Jürgen	Rieger	 (Stuttgart),	 Kaffee-
stube	im	Schlossareal	ist	ab	14.30	Uhr	geöffnet

13. Musikfest des Schalmeienorchesters 
Tettau/Frauendorf in Tettau

Bald	ist	es	wieder	soweit,	das	legendäre	Musikfest	in	Tettau	öff-
net	seine	Pforten	vom	26.	-28.	August	2016.	Es	 ist	ein	Garant	
für	gute	Laune	und	viel	Musik	für	Groß	und	Klein.	Das	Schalmei-
enorchester	Tettau/Frauendorf	e.V.	freut	sich	viele	musikalische	
Top-Vereine	präsentieren	zu	können	–	das	heißt,	drei	Tage	Mu-
sikgenuss	pur.	 Im	riesigen	Festzelt	wird	musiziert,	getanzt	und	
gesungen,	so	kann	bei	jedem	Wetter	ungestört	gefeiert	werden.	
Dafür	haben	die	Mitglieder	seit	langem	hart	geprobt,	neue	Titel	
und	Choreographien	einstudiert.	Der	Verein	hat	sich	auch	etwas	
Neues	einfallen	lassen:	Zum	ersten	Mal	wird	die	Juniorband	vom	
Schalmeienorchester	 einen	 eignen	 Bühnenauftritt	 gestalten.	
Somit	 wird	 den	 Festbesuchern	 erneut	 eine	 außergewöhnliche	
Show	dargeboten.	Denn	eines	ist	gewiss	–	an	diesem	Wochen-
ende	wird	in	Tettau	Musik	zelebriert.
Im	Kulturgarten	von	Tettau	erwartet	die	Besucher	ein	vielfältiges	
musikalisches	Programm:
Am	Freitag	beginnt	um	19:30	Uhr	das	Fest	mit	dem	traditionel-
len	Fackelumzug	durch	die	Straßen	von	Tettau.	Anschließend	
lädt	 der	 Verein	 zur	 Rock’n’Roll	 Partynacht	mit	 der	 Live-	 Band	
Jenny	 &	 The	 Lovers	 ein,	 die	 eine	 richtig	 gute	 Mischung	 aus	
Rockabilly,	Swing,	Blues	und	Surfmusik,	mit	Ecken	und	Kanten	
dem	Publikum	präsentieren	wird.	Alle	Festbesucher,die	 im	Stil	
dieser	Musikrichtungen	erscheinen,	erhalten	ein	Freigetränk!
Am	Samstagnachmittag	führt	der	Kindergarten	„Pittiplatsch“	sein	
Programm	 vor	 und	 anschließend	 bringt	 Dudel	 Lumpi	mit	Witz	
und	Stimmung	die	Besucher	zum	Lachen.
Musikalisch	werden	unter	anderem	die	Schalmeienkapelle	Groß-
pösna,	das	Schalmeienorcheser	Artern,	die	Draufgängerguggis	
sowie	der	Spielmannszug	Lübbenau	die	Gäste	mit	 ihrer	Musik	
erfreuen.	Ab	20:00	Uhr	wird	am	Stimmungsbarometer	noch	ein-
mal	 so	 richtig	 geschraubt.	 Mehrere	 Schalmeienorchester,	 die	
Gugge	 aus	Meerane	 und	 die	 Band	Green	 Forest	 werden	 das	
Publikum	so	richtig	einheizen.	Als	Höhepunkt	präsentieren	sich	
das	Schalmeienorchester	Tettau/Frauendorf	e.V.	und	die	SO-TF	
Drumline	mit	ihren	neuen	Showprogrammen.	Begleitet	wird	der	
Abend	von	der	Discomusik	„Pop-Projekt“.
Der	Sonntag	startet	um	12:00	Uhr	mit	dem	großen	Festumzug,	

bei	 dem	 sieben	Musikzüge	 teilnehmen.	Die	Bürgermeister	 von	
Tettau	und	Frauendorf	werden	das	Finale	eröffnen.	 Im	direkten	
Anschluss	können	die	Musikshows	u.a.	mit	dem	Spielmannszug	
Bluno,	dem	Fanfarenzug	Marga,	dem	Musikverein	Fichtenberg,	
der	Juniorband	vom	Schalmeienorcheste	Tettau/Frauendorf	e.V.	
und	vielen	weiteren	erlebt	werden.	Als	Besonderheit	erwartet	die	
großen	und	kleinen	Gäste	das	Bullriding	–	hier	darf	jeder	versu-
chen,	so	lang	wie	möglich	auf	einem	wilden	Bullen	zu	reiten.
Selbstverständlich	wird	am	gesamten	Festwochenende	für	das	
leibliche	Wohl	u.a.	mit	Schwein	am	Spieß,	Leckerein	aus	dem	
Smoker	und	Gegrilltes	oder	selbstgebackenem	Kuchen	gesorgt	
sein.

Weitere	 Informationen	 über	 das	Musikfest	 Tettau	 erhalten	 Sie	
unter:	www.so-tf.de

Veranstaltung des Seniorenclubs Kroppen  

Der	Seniorenclub	Kroppen	hat	sich	vorgenommen,	interessante	
Seniorennachmittage	den	Kroppener	Seniorinnen	und	Senioren	
anzubieten.	

So	hielt	Frau	Schwippl	einen	Vortrag	über	Heilmethoden	in	der	
Naturmedizin.	Dabei	konnten	wir	erfahren,	was	beim	Schröpfen	
passiert,	wozu	Blutegel	eingesetzt	werden,	welche	Wirkung	der-
artige	Therapien	haben	und	wie	man	sich	mit	kleinen	Tricks	auch	
selbst		helfen	kann.	Frei	nach	dem	Motto:	Es	müssen	nicht	im-
mer	Antibiotika	sein.

Wir	wollen	mit	dem	Angebot	aber	nicht	nur	unsere	älteren	Senio-
rinnen	und	Senioren	ansprechen	sondern	alle	interessierten	Bür-
gerinnen	und	Bürger.

Der	Seniorenclub

Kinder aus Weißrussland zu Gast 

Vom	29.6.	bis	27.7.2016	waren	20	Kinder	aus	Weißrussland	mit	
ihren	drei	Betreuern	im	Amt	Ortrand	in	der	Kirche	Frauendorf	zu	
Gast.

Am	13.7.16	traten	sie	mit	einem	bunten	Programm	aus	ihrer	Hei-
mat	 in	der	Kirche	von	Lindenau	auf.	Das	war	ein	Dankeschön	
für	die	Gastgeber,	Helfer	und	Unterstützer.	Aus	diesen	Begeg-
nungen	entstehen	„Freundschaften	über	Ländergrenzen,	die	 in	
der	heutigen	Zeit	besonders	wichtig	sind“,	sagte	Pfarrerin	Schol-
te-Reh	bei	der	Begrüßung	der	kleinen	und	großen	Gäste.
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Stadtgeschichts- und Schradenmuseum Ortrand
mit Joachim-Schmidt-Galerie

Zentrum	für	Heimatgeschichte	und	Kunst
Kirchplatz	6,	01990	Ortrand
Internet:	www.amt-ortrand.de

Öffnungszeiten:	Montag	von	17.00	bis	19.00	Uhr	und	nach
Voranmeldung	unter	der	Tel.-Nr.	035755/605250	oder	Fax

035755/605230.

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für 
den Bereich Ortrand

Zuständig	für	Wohngeldangelegenheiten	im	Amtsbereich
Ortrand	ist	der	LK	OSL	in	Senftenberg,	Dubinaweg	1.
Die	Mitarbeiterinnen	sind	wie	folgt	telefonisch	erreichbar:
Frau	Kossack	 -	Tel.	03573	/	8704192
Frau	Bautzer	 -	Tel.	03573	/	8704193
Frau	Lehmann	 -	Tel.	03573	/	8704194

VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS
ORTRAND IM MONAT AUGUST

Montag,	01.08.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	02.08.2016
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé	und	
	 	 Mensch-ärgere-dich-nicht
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
Mittwoch,	03.08.2016
14.00-16.00	Uhr	 Spielenachmittag
Donnerstag,	04.08.2016
17.00-18.00	Uhr	 Kegeln	auf	dem	Weinberg
Montag,	08.08.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport
Dienstag,	09.08.2016
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé	und	
	 	 Mensch-ärgere-dich-nicht
Mittwoch,	10.08.2016  
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag
Donnerstag,	11.08.2016  
Abfahrt:	06.55	Uhr		Clubfahrt	nach	Potsdam
Montag,	15.08.2016
09.30-11.30	Uhr	 Seniorensport
Dienstag,	16.08.2016                                                                                                                    
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé
Mensch-ärgere-dich-nicht
Mittwoch,	17.08.2016
14.00-16.00	Uhr	 Spielenachmittag
Montag,	22.08.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	23.08.2016                                                                                                                        
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé
Mensch-ärgere-dich-nicht
Mittwoch,	24.08.2016
14.00	-18.00	Uhr	 Sommerfest
Montag,	29.08.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	30.08.2016
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé	und	
	 	 Mensch-ärgere-dich-nicht
Mittwoch,	31.08.2016  
14.00-16.00	Uhr	 Spielenachmittag

Änderungen	sind	möglich;	wir	bitte	dafür	um	Ihr	Verständnis.
Wir	würden	uns	freuen,	wenn	wir	Seniorinnen	und	Senioren	als	
neue	Mitglieder	begrüßen	können.

Sie	können	uns	telefonisch	unter	0152/27292647	erreichen	
oder	dienstags	und	mittwochs	von	12.00	bis	17.00	Uhr	per-sön-
lich	aufsuchen.

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden
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